
Satzung  
der EnBW Energiegemeinschaft e. V.  
 
(Eintragung beim Amtsgericht Stuttgart ist am 18.09.2006 erfolgt) 

 
§ 1  Name und Sitz des Vereins  
 

1. Der Verein führt den Namen „EnBW Energiegemeinschaft e. V.“. Er sieht sich als 
Nachfolgeorganisation der Elektro-Gemeinschaft EVS, der Energie-Gemeinschaft 
EnBW e. V. und der Elektro-Gemeinschaft Stuttgart e. V. 
 

2. Sitz des Vereins ist Stuttgart. 
 
 
§ 2  Zweck des Vereins 

 
1. Aufgabe des Vereins ist die Förderung einer sinnvollen, sparsamen und umwelt-

schonenden Anwendung von Energie sowie darauf aufbauende Energiedienstleis-
tungen und Energieeinsparungen. 
 
Dazu gehören:  
- die Information und Weiterbildung der Mitglieder auf diesen Gebieten 
- die gegenseitige Unterstützung zur Durchführung fachkundlicher Beratungen 
-  die gegenseitige Unterstützung zur Erstellung und Abwicklung marktgerechter 

 Angebote der Mitglieder an deren Kunden 
- die Förderung des beruflichen und fachlichen Ansehens der Mitglieder sowie die 

Weiterentwicklung des Vertrauensverhältnisses zwischen den Mitgliedern und 
deren Kunden 

- die Beratung von Endverbrauchern zu dem oben genannten Zweck. 
 

2. Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke und keine Gewinnerzie-
lungsabsicht. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

 
 
§ 3  Geschäftsjahr und Gerichtsstand 
 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
  
2. Gerichtsstand für alle zwischen dem Verein und den Mitgliedern bestehenden 

Streitigkeiten ist Stuttgart. 
 
 
§ 4  Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. 
 
2. Ordentliches Mitglied kann werden: 
 

Neben der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (nachfolgend „EnBW“) und den 
mit ihr in einem Konzernverhältnis stehenden Gesellschaften jeder/jedes in deren 
Versorgungsgebiet tätige 
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a) und in das Installateurverzeichnis der EnBW Regional AG eingetragene Elektro-

Fachbetrieb 
 
b) und in die Handwerksrolle eingetragene Sanitärinstallateur bzw. Heizungsbauer 
 
c) Ingenieurbüro für Projektierung von elektrischen Anlagen 
 
d) Ingenieurbüro für Projektierung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung 

und Klimatisierung) 
 
e) und der Fachvereinigung für Elektro-, Sanitär und Heizungs- und Klimatechnik 

angeschlossene Großhändler 
 
f) Facheinzelhändler, sofern er über ausreichend geschultes Personal für den 

Verkauf von Elektrogeräten verfügt 
 
g) Architekt 
 
h) Gebäudeenergieberater und andere qualifizierte und entsprechend zertifizierte 

Energieberater  
 

sowie 
 
i) Fachverband des Elektrohandwerks 
 
j) Fachverband des Sanitär-, Heizungs- und Klimatisierungshandwerks 
 
k) Fachverbände des Großhandels für elektrotechnische sowie sanitär-, heizungs- 

und klimatechnischen Erzeugnisse 
 
l) Innungen des Elektrohandwerks sowie des Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-

nikhandwerks 
 
m) Hersteller elektrotechnischer Erzeugnisse 
 
n) Hersteller heizungs-, lüftungs- und klimatechnischer Erzeugnisse 
 
o) Fachverbände der Gebäudeenergieberater und anderer anerkannter Energiebe-

rater 
 
p) von der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH belieferte Energieunter-

nehmen. 
 

3. Förderndes Mitglied kann jede an der Arbeit des Vereins interessierte natürliche und 
juristische Person werden, wenn sie die Aufgaben und Ziele des Vereins nachhaltig 
unterstützt. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht auf der Mitgliederversamm-
lung, jedoch das Recht auf Teilnahme und Gehör. Sie können nicht in den Vorstand 
gewählt oder berufen werden. 

 
4. Der Erwerb der Mitgliedschaft nach Abs. 2 und 3 setzt einen schriftlichen Antrag an 

den Verein und den zustimmenden Beschluss des Geschäftsführenden Vorstandes 
voraus. 
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Widerspruch gegen einen ablehnenden Beschluss ist innerhalb von vier Wochen 
nach Zugang des Ablehnungsbescheides an die Geschäftsstelle des Vereins zu rich-
ten. Über den Widerspruch wird in der nächsten ordentlichen Vorstandssitzung end-
gültig entschieden, wobei die Rücknahme des Ablehnungsbeschlusses durch den 
Vorstand einer Mehrheit von drei Vierteln der vertretenen Vorstandsmitglieder be-
darf. 

 
5. Die Mitgliederversammlung kann auf entsprechenden Antrag Ehrenmitglieder ernen-

nen, die von der Beitragspflicht befreit sind. Ehrenmitglieder haben wie die fördern-
den Mitglieder kein Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung, jedoch das Recht 
auf Teilnahme und Gehör. Sie können nicht in den Vorstand gewählt oder berufen 
werden. 

 
6. Die Mitgliedschaft bei Innungen und Fachverbänden, die Mitglieder des Vereins sind, 

begründet für sich allein für die Mitglieder solcher Innungen und Fachverbände kei-
nerlei Rechte und Pflichten gegenüber dem Verein. 

 
 
§ 5  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1. Die Mitglieder sollen den Verein bei der Erfüllung seiner Aufgaben tatkräftig unter-
stützen und fördern. 

 
2. Die Mitglieder haben das Recht, an den Informations- und Schulungsveranstaltungen 

des Vereins teilzunehmen. Dies gilt auch für ihre Mitarbeiter/Beschäftigten. 
 
3. Den ordentlichen Mitgliedern stehen alle Leistungen der Geschäftsstelle unentgeltlich 

zur Verfügung. Der Vorstand kann für bestimmte Leistungen, die nicht von allen Mit-
gliedern gleichermaßen in Anspruch genommen werden können oder die allgemei-
nen Leistungen des Vereins deutlich übersteigen einen Kostenbeitrag beschließen.  
Die Beitragspflicht nach § 6 bleibt hiervon unberührt. 

 
4. Die ordentlichen Mitglieder erhalten einen Mitgliedsausweis und eine Plakette/Schild 

zum Ausweis der Mitgliedschaft gegenüber ihren Kunden. Jedes ordentliche Mitglied 
soll an geeigneter Stelle auf seine Mitgliedschaft hinweisen. 

 
5. Die ordentlichen Mitglieder erhalten auf Antrag Unterstützung bei Marketing und Ver-

trieb, wenn sie sich an die vereinbarten Grundsätze für die äußere Gestaltung halten. 
Werbemaßnahmen unter Verwendung des Namens oder Zeichens des Vereins be-
dürfen der Zustimmung des Geschäftsführenden Vorstands. 

 
6. Die Mitglieder übernehmen über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus keinerlei 

Haftung für die Verbindlichkeiten des Vereins und können über die Beiträge hinaus 
ohne ihre Zustimmung nicht zu weiteren Leistungen geldlicher oder anderer Art ver-
pflichtet werden.  
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§ 6  Beiträge 
 

1. Von den ordentlichen und fördernden Mitgliedern wird ein je nach ihrer Zugehörigkeit 
zu den in § 4 Abs. 2 genannten Gruppen gestaffelter Jahresbeitrag erhoben, über 
dessen Höhe der Vorstand anhand einer von ihm zu erlassenden allgemeinen Bei-
tragsordnung entscheidet. 

 
2. Der Jahresbeitrag wird zum 01.01. des jeweiligen Geschäftsjahres fällig. 

 
 
§ 7  Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod, Auflösung des Vereins oder 
Insolvenz des Mitglieds.  

 
2. Jedes Mitglied kann seinen Austritt mit dreimonatiger Kündigungsfrist auf das Ende 

des Kalenderjahres schriftlich bei der Geschäftsstelle erklären. 
  

3. Ein Mitglied scheidet automatisch aus dem Verein aus, wenn die Voraussetzungen 
für den Erwerb der Mitgliedschaft nach § 4 Abs. 2 und 3 bei ihm nicht mehr vorliegen. 

 
4. Der Geschäftsführende Vorstand kann ein Mitglied aus wichtigem Grund ausschlie-

ßen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere  
 

a) grobe oder wiederholte Verstöße gegen die Satzung, 
 
b) Verletzung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder oder der Interessen des 

Vereins, 
 

c) Nichtzahlung der Beiträge trotz zweimaliger Mahnung. 
 

5. Widerspruch gegen den Ausschluss ist innerhalb von vier Wochen nach Zugang des 
Ausschlussbeschlusses an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten. Über den Wi-
derspruch wird in der nächsten ordentlichen Vorstandssitzung endgültig entschie-
den, wobei die Zurücknahme des Ausschlussbeschlusses durch den Vorstand einer 
Mehrheit von drei Vierteln der vertretenen Vorstandsmitglieder bedarf. 
 

6. Mit seinem Ausscheiden gibt das Mitglied seine Mitgliedskarte sowie die Plaket-
te/Schild unaufgefordert an die Geschäftsstelle zurück. 

 
7. Ausscheidende Mitglieder haben die zum Zeitpunkt des Ausscheidens fälligen Bei-

träge zu entrichten. Ein Anspruch auf die Rückzahlung von Beiträgen oder Vermö-
gensanteilen besteht nicht. 

 
 
§ 8  Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 

1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand 
3. die Geschäftsführung. 
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§ 9  Mitgliederversammlung 
 

1. Die ordentlichen Mitgliederversammlungen des Vereins werden alle 2 Jahre vom 
Vorstand einberufen. Die Einladungen hierzu mit Bekanntgabe der Tagesordnung 
müssen mindestens 4 Wochen vor dem Versammlungstermin von der Geschäftsfüh-
rung schriftlich, per Fax oder per e-mail versandt werden. Anträge von Mitgliedern 
müssen mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand ein-
gegangen sein. Eine Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein 
Zehntel der ordentlichen Mitglieder dies unter Angabe der Gründe verlangt. 

 
2. Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstands geleitet, das vom 

Geschäftsführenden Vorstand bestimmt wird. Sie ist beschlussfähig, wenn ord-
nungsgemäß geladen wurde. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst, soweit nicht Gesetz oder 
Satzung etwas anderes vorschreiben. Jedes ordentliche Mitglied besitzt eine Stim-
me. Für die von der Mitgliederversammlung durchzuführenden Wahlen kann der 
Vorstand eine Wahlordnung erlassen. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
werden protokolliert und vom Versammlungsleiter unterzeichnet.  

 
3. Die Mitgliederversammlung entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, in 

den gesetzlich vorgeschriebenen sowie in den durch die Satzung zugewiesenen Fäl-
len; sie ist insbesondere für Satzungsänderungen zuständig. Die Änderung des 
Zwecks des Vereins bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder. 

 
4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung können auch schriftlich gefasst werden, 

wenn sie für den Verein keine grundsätzliche Bedeutung haben; dies gilt insbeson-
dere auch für Satzungsänderungen. Zwischen der Absendung der Vorlage durch 
den Vorstand per Brief, Fax oder e-mail und dem zu setzenden Termin für die 
Stimmabgabe müssen mindestens drei Wochen liegen, wobei der Tag der Absen-
dung nicht mitgerechnet wird. Widersprechen fünf Prozent der Mitglieder der schrift-
lichen Beschlussfassung innerhalb dieser Frist per Brief, Fax oder e-mail, kommt der 
Beschluss nicht zustande. Eine bis zum Termin nicht eingegangene Meinungsäuße-
rung ist als Stimmenthaltung zu werten. Die Mitglieder werden innerhalb eines Mo-
nats über das Ergebnis unterrichtet.  

 
 
§ 10  Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus dem Geschäftsführenden Vorstand nach Abs. 4 sowie 
weiteren Mitgliedern nach Abs. 2 und Abs. 3. 

 
2. Der Vorstand besteht aus insgesamt 21 Vertretern aus den unten genannten Berei-

chen, die von der Mitgliederversammlung jeweils bis zum Ablauf der übernächsten 
Mitgliederversammlung  gewählt werden: 
 
15 Vertretern des Elektro- und Sanitärhandwerks, § 4 Abs. 2 a) und b), 
2 Vertretern von Herstellern, § 4 Abs. 2 m) und n),  
1 Vertreter des Groß- bzw. Einzelhandels, § 4 Abs. 2 e) und f),  
1 Vertreter der Ingenieure und Berater, § 4 Abs. 2 c), d) und h), 
1 Vertreter der Architekten, § 4 Abs. 2 g), 
1  Vertreter der Energieunternehmen nach § 4 Abs. 2 p). 
 
Bei einem vorzeitigen Ausscheiden eines solchen Vorstandsmitglieds beruft der Vor-
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stand ein neues Vorstandsmitglied für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds. Das zu berufende Mitglied muss demselben Bereich zuzurechnen sein wie 
das ausscheidende Mitglied. Die Berufung ist auf der nächsten ordentlichen Mitglie-
derversammlung zu bestätigen. Wird sie nicht bestätigt, wählt die Mitgliederver-
sammlung wiederum für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ein 
neues Vorstandsmitglied. 
  

3. Der Vorstand besteht aus insgesamt 15 Vertretern aus den entsprechenden Unter-
nehmen/Bereichen, die durch das jeweilige Unternehmen bzw. den jeweiligen Be-
reich für den gleichen Zeitraum, für die die Vorstandsmitglieder nach Abs. 2 gewählt 
werden, entsandt werden: 
 
8 Vertreter der EnBW Regional AG,  
2 Vertreter der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH,  
1 Vertreter des in § 4 Abs. 2 i) genannten Fachverbands des Elektrohandwerks, 
1 Vertreter des in § 4 Abs. 2 j) genannten Fachverbands des Sanitär-, Heizungs- 

und Klimatisierungshandwerks, 
 1 Vertreter der in § 4 Abs. 2 o) genannten Berater-Fachverbände, 

1 Vertreter der in § 4 Abs. 2 k) genannten Fachverbände des Großhandels, 
1 Vertreter des Baden-Württembergischen Handwerkstag e.V.. 
 
Bei einem vorzeitigen Ausscheiden eines solchen Vorstandsmitglieds entsendet das 
jeweilige Unternehmen bzw. der jeweilige Bereich ein neues Vorstandsmitglied für 
den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mi tglieds. Die Ernennung soll nach 
Möglichkeit innerhalb von 6 Wochen nach Ausscheiden des Mitglieds erfolgt sein.  

 
4. Der Geschäftsführende Vorstand setzt sich aus einem von der EnBW Vertriebs- und 

Servicegesellschaft mbH benannten Vorsitzenden, einem von der EnBW Regional 
AG  benannten Vertreter sowie einem vom Vorstand gewählten Vertreter des Hand-
werks zusammen. Die von der EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH sowie 
von der EnBW Regional AG benannten Mitglieder können von den Benennenden je-
derzeit wieder abberufen werden.  Der Vertreter des Handwerks wird vom Vorstand 
für den gleichen Zeitraum, für die die Vorstandsmitglieder nach Abs. 2 gewählt wer-
den, gewählt. Bei einem vorzeitigen Ausscheiden dieses Vorstandsmitglieds wählt 
der Vorstand bei seiner nächsten Sitzung einen neuen Vertreter des Handwerks für 
den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 

 
5. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist insbesondere zuständig für die 

Beschlussfassung über die Mitgliedsbeiträge und die Leistungen des Vereins. 
 
6. Der Geschäftsführende Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist Vertreter im 

Sinne des § 26 BGB. Der Vorsitzende des Geschäftsführenden Vorstands vertritt 
den Verein allein, ansonsten vertreten jeweils zwei geschäftsführende Vorstandsmit-
glieder gemeinschaftlich. Im Innenverhältnis vertreten geschäftsführende Vor-
standsmitglieder nur nach Absprache oder bei Verhinderung des Vorsitzenden. 

 
7. Der Vorstand tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Er billigt den Jahresab-

schluss und den Haushaltsplan des Vereins für das nächste Jahr. Die Sitzungen des 
Vorstandes werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführenden Vorstands und ei-
nem Vorstandsmitglied einberufen und von einem Vorstandsmitglied geleitet, das 
vom Geschäftsführenden Vorstand bestimmt wird. Die Beschlüsse des Vorstands 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit der vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst 
und können auch auf schriftlichem Wege herbeigeführt werden. Jedes Vorstands-
mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sit-
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zungsleiters. Die Beschlüsse des Vorstands werden protokolliert und vom Sitzungs-
leiter unterzeichnet. 

 
8. Die Mitgliedschaft im Vorstand endet mit Ablauf der Amtszeit, der Abberufung durch 

die Mitgliederversammlung oder der Niederlegung des Mandates durch schriftliche 
Mitteilung an die Geschäftsstelle. 

 
9. Die Mitglieder des Vorstandes erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung, der Vor-

stand kann jedoch den Ersatz von Auslagen und Aufwendungen beschließen. 
 

 
§ 11 Geschäftsführung/ Geschäftsstelle  
 

1. Für die Erledigung der laufenden Geschäfte und zur Durchführung der Vereinsauf-
gaben wird eine Geschäftsstelle eingerichtet und deren Leitung einem Geschäftsfüh-
rer übertragen. Der Geschäftsführer wird von EnBW Vertriebs- und Servicegesell-
schaft mbH gestellt. Der Geschäftsführer wird durch Regionalbevollmächtigte in den 
jeweiligen Regionalzentren der EnBW Regional AG  bzw. Standorten der EnBW und 
eigene Mitarbeiter in der Geschäftsstelle unterstützt. Die Geschäftsführung ist dem 
Geschäftsführenden Vorstand gegenüber weisungsgebunden. Sie nimmt an allen 
Sitzungen der Vereinsorgane teil. 

 
2. Dem Geschäftsführer und seinen Mitarbeitern sowie den Regionalbevollmächtigten 

steht eine angemessene Vergütung zu, deren Höhe der Geschäftsführende Vor-
stand beschließt. 

 
 
§ 12  Auflösung  
 

1. Die Auflösung des Vereins kann von einer hierzu eigens einberufenen Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder beschlossen werden. Die Versammlung ist in diesem Fall nur beschluss-
fähig, wenn mindestens zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder daran teil-
nehmen. Der Antrag zur Auflösung muss mit Begründung der Tagesordnung beige-
fügt sein. 

 
2. Der Verein ist aufgelöst, wenn keine Gesellschaft mehr Mitglied ist, die mit der 

EnBW in einem Konzernverhältnis steht. 
 
3. Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das nach Erfüllung der Verbindlichkeiten 

verbleibende Vermögen an eine Institution, die die Förderung und Ausbildung des 
Nachwuchses im Handwerk zum Gegenstand hat und es diesen Zwecken zuführt. 
Die Institution wird durch Beschluss des Vorstands festgelegt. 


